
139

XII. Justizwesen.
Uebersicht der Gescliäflstliäligkcil des IleiclisgiTiclils im Jahre 1880.

(Central - Blatt für das Deutsche Reich, IX. Jahrg. 1881, S. 158—161.)
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Königsberg . .
Marienwerder . . 
Berlin (Kammerger.).
Stettin.................
Posen.................
Breslau..............
Nautnburir . . 
K'el .......
Celle.....................
Hamm.................
Kassel.................
Frankfurt a. M. .
Köln.....................
München..............
Bamberg..............
Nürnberg . . .
Augsburg . . . .
Zweibrücken. . .
Dresden..............
Stuttgart..............
Karlsruhe . . . .
Darmstadt . . . .
Rostock..............
Jena.....................
Oldenburg . . . . 
Braunschweig . .
Hamburg..............
Kolmar..............
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Patentsachen...........................
Davon erledigt: durch Unheil 

ohne "
Unerledigt geblichen............

Bei der Reichsa nwaltschaft waren
zu bearbeiten:

Strafsachen........................................3 533
Disciplinarsachen.................................. 22
Ehrengerichtliche Sachen gegen

Rechtsanwälte................................... 14
Ehesachen.............................................. 26
Entmündigungssachen..................... —
Sonstige Civifsachen......................... 4
Beschwerden........................................ 80
Anträge auf Entscheidung des

Revisionsgerichts........................ 109
Gesuche um Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand......................... 20

Bei d. Reichsanwalt
schaft haben 2 770 
Verhandlungen statt
gefunden , darunter 
2 725 in Strafsachen.

9 Mündliche Verhandlungen haben stattgefunden in Sachen aus d. vorigen Jahr: 1, aus d. laufenden Jahr: 244.
,. “) Strafsachen, für welche das Reichsgericht in erster u. letzter Instanz zustiindig ist, waren 7 anhängig, wovon
" durch Urtheil erledigt, 2 unerledigt gehlieben sind.
lic 3I ?ci Jen Strafsachen (Spalte 9 hezw. 15) durch Verzieht oder sonst ohne Gerichtsbeschluss (3h hezw. 142), durch 
au* *. USH’ ‘n welchem das Rechtsmittel für uuzuUssig erachtet (482 bezw. 24), oder die Unzuständigkeit des Reichsgerichts 

“gesprochen ist (8 hezw. 1); bei den Civilsachen (Spalte 12) durch Kutsagung, Zurückweisung oder Inkompetenz-Erklärung.


